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E i n l a d u n g 
 

 
 

Sitzung Nr. 49/2016 
HFA Nr. 5/2016 

 
 
An die Mitglieder  
des Haupt- und Finanzausschusses 
der Stadt Bornheim 

Bornheim, den 15.08.2016 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Bornheim lade ich Sie 
herzlich ein.  
Die Sitzung findet am Donnerstag, 01.09.2016, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses 
Bornheim, Rathausstraße 2, statt 
 
.Die Tagesordnung habe ich wie folgt festgesetzt: 
 
TOP Inhalt Vorlage Nr. 

 Öffentliche Sitzung  
1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
2 Einwohnerfragestunde  
3 Entgegennahme der Niederschriften über die Sitzungen Nr. 29/2016 

vom 12.05.2016 und 39/2016 vom 16.06.2016 
 

4 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Zweit-
wohnungssteuer in der Stadt Bornheim vom 15.11.2012 

583/2016-2 

5 Entwurf des Gesamtabschlusses 2014 577/2016-2 
6 2. Nachtragshaushaltssatzung 2015/2016 einschließlich Fortschreibung 

des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) bis 2024 
603/2016-2 

7 Entwurf des Kreishaushaltes für die Jahre 2017/2018 699/2016-2 
8 Unterbringung von Flüchtlingen 661/2016-5 
9 Feuerwehrgerätehaus Bornheim 

(HFA 12.05.2016, Rat 19.05.2016) 
277/2016-3 

10 Beschilderung des Geschwister-Scholl-Weges, Sechtem 615/2016-7 
11 Antrag der CDU-Fraktion vom 05.07.2016.betr. Ermittlung des aktuellen 

Verkehrswertes des öffentlichen Baumbestandes (Straßenbäume) in 
Bornheim 

587/2016-2 

12 Antrag der CDU-Fraktion vom 05.07.2016.betr. Ordnungspartnerschaft 
zwischen Polizei und Ordnungsdienst 

588/2016-3 

13 Antrag der CDU-Fraktion vom 25.07.2016 betr. Verwendung der Mittel 
aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz des Bundes und dem Pro-
gramm "Gute Schule 2020" des Landes 

638/2016-2 

14 Anfrage der CDU-Fraktion vom 13.06.2016 betr. Kommunalinvestitions-
förderungsgesetz für Investitionen in Bildungsstruktur und Infrastruk-
turmaßnahmen des Bundes 

541/2016-2 

15 Anfrage der FDP-Fraktion vom 12.05.2016 betr. Umsetzung des Frei-
zeitlärmerlasses 

621/2016-3 

16 Anfrage der CDU-Fraktion vom 25.07.2016 betr. Bildungs- und Teilha-
bepaket 

637/2016-5 
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17 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

658/2016-1 

18 Anfragen mündlich  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
(Wolfgang Henseler) 
Bürgermeister 
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Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2016 
Rat 08.09.2016 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 583/2016-2 

    Stand 05.07.2016 
 
Betreff 
 

1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer 
Zweitwohnungssteuer in der Stadt Bornheim vom 15.11.2012 

 
Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat wie folgt zu beschließen: 
Siehe Beschlussentwurf Rat. 
 
Beschlussentwurf Rat 
 
Der Rat beschließt folgende 1. Satzung über die Änderung der Satzung über die Erhebung 
einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Bornheim vom 15.11.2012: 
 
1. Satzung vom ...... zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungs-
steuer in der Stadt Bornheim vom 15.11.2012  
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 25.06.2015 (GV.NRW.S.496), der §§ 15, 16, 31 des Meldegesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 1997 (GV. 
NRW. S. 332, 386/SGV NW 210), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.September 2015 
(GV. NRW. S. 666) und der §§ 1, 2, 3, 17 und 20 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Oktober 
1969 (GV. NRW 1969, S. 712/SGV.NRW. 6140), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. 
Mai 2015 (GV.NRW. S. 448), hat der Rat der Stadt Bornheim in seiner Sitzung am  ..... fol-
gende 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteu-
er beschlossen: 
 
Artikel I 
 
§ 2 Abs. 6 der 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwoh-
nungssteuer wird um folgende Nr. 6 ergänzt: 
 
6. Eine Zweitwohnung liegt auch dann nicht vor, wenn der Inhaber die Wohnung im Veranla-

gungszeitraum weniger als 6 Wochen für seinen persönlichen Lebensbedarf oder den 
seiner Familienmitglieder nutzt oder vorhält. 
 

Artikel II 
 
Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am 01.10.2016 in Kraft. 
 

Ö  4
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Sachverhalt 
 
Im November 2015 trat das neue Bundesmeldegesetz (BMG) in Kraft, das das zuvor gelten-
de Melderechtsrahmengesetz abgelöst hat. Hierdurch wird eine redaktionelle Ergänzung der 
städtischen Zweitwohnungssteuersatzung notwendig, um darin begrifflich klar zu stellen, 
dass unterhalb der 6-Wochen-Grenze eine Zweitwohnung im Sinne der Satzung auch bei 
einer Nutzung durch Familienmitglieder nicht vorliegt, umgekehrt bei Überschreitung dieser 
Grenze allerdings schon. 
 
Die bisherige Regelung des § 2 Abs. 6 der Zweitwohnungssteuersatzung muss daher wie 
folgt ergänzt werden:  
"Eine Zweitwohnung liegt auch dann nicht vor, wenn der Inhaber die Wohnung im Veranla-
gungszeitraum weniger als 6 Wochen für seinen persönlichen Lebensbedarf oder den seiner 
Familienmitglieder nutzt oder vorhält." 
 
Der Städte- und Gemeindebund NRW hat mit Schnellbrief vom 29.03.2016 auf die Änderung 
des Melderechts sowie die Anpassung der Mustersatzung zur Zweitwohnungssteuer hinge-
wiesen.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Keine   
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Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2016 
Rat 08.09.2016 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 577/2016-2 

    Stand 04.07.2016 
 
Betreff 
 

Entwurf des Gesamtabschlusses 2014 

 
Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat den folgenden Beschlussentwurf: 

 -siehe Beschlussentwurf Rat -. 
 
Beschlussentwurf Rat 
 
Der Rat nimmt den Entwurf des Gesamtabschlusses für das Haushaltsjahr 2014 des Kon-
zerns „Stadt Bornheim“ zur Kenntnis und verweist diesen zur Prüfung an den Rechnungsprü-
fungsausschuss. 
 
Sachverhalt 
 
Gemäß § 116 GO NRW hat die Gemeinde in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 
31. Dezember einen Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung aufzustellen, welcher ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde vermittelt.  
 
Ziel des Gesamtabschlusses ist es, den Konzern „Stadt Bornheim“ als wirtschaftliche Einheit 
aus städtischer Kernverwaltung und verselbstständigten Aufgabenbereichen zusammenzu-
fassen. 
 
Neben der Stadt wurden im Rahmen des Gesamtabschlusses zum 31.12.2014 die folgen-
den verselbstständigten Aufgabenbereiche voll konsolidiert: 
 
 Stadtbetrieb Bornheim AöR (incl. Sparte Abwasser) 
 Wasserwerk der Stadt Bornheim 
 Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG. 

 
An der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG ist die Stadt seit 2014 beteiligt. Die Beteiligung 
an der Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG ist erst zum 01.01.2015 erfolgt und wurde daher 
im vorliegenden Gesamtabschluss nicht berücksichtigt. 
  
Das Geschäftsjahr für den Konzern „Stadt Bornheim“ und die konsolidierten Bereiche ent-
spricht dem Kalenderjahr.  
 
Die für den Gesamtabschluss erforderliche Aufbereitung der Einzelabschlüsse und Identifi-
zierung konzerninterner Geschäftsbeziehungen erfolgte in Abstimmung mit den betreffenden 
Betrieben und durch Unterstützung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO.  
 
Hierauf basierend wurde im Anschluss die Verrechnung sämtlicher konzerninterner Ver-
flechtungen (Konsolidierung) vorgenommen:  

Ö  5

7/34



577/2016-2  Seite 2 von 3 
 

 Kapitalkonsolidierung 
Verrechnung der städtischen Beteiligungsbuchwerte mit dem entsprechenden Eigen-
kapital der Tochterunternehmen 

 Schuldenkonsolidierung 
Verrechnung der konzerninternen Forderungen und Verbindlichkeiten  

 Aufwands- und Ertragskonsolidierung 
Verrechnung der konzerninternen Aufwendungen und Erträge. 

 
Die mit dem Gesamtabschluss aufbereiteten Informationen bilden die Grundlage für eine 
Gesamtsteuerung der Stadt und der in den Gesamtabschluss einzubeziehenden städtischen 
Unternehmen.  
 
Die Darstellung der Gesamtbilanz und der Gesamtergebnisrechnung entspricht den Rege-
lungen des § 49 Abs. 3 i. V. m. § 41 Abs. 3 und Abs. 4 bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO 
NRW. Die auf vorhergehenden Gesamtabschlüssen basierenden Hinweise der Kommu-
nalaufsicht zur Aufstellung und Erläuterung des Gesamtabschlusses wurden berücksichtigt.  
 
Insgesamt weist die Gesamtergebnisrechnung 2014 einen Fehlbetrag i. H. v. 11.044.967 € 
auf. Dieser ist vor allem geprägt durch die Verluste der Stadt Bornheim. Die Differenz zum 
Ausweis des Gesamtjahresergebnisses in der Gesamtbilanz ist darauf zurückzuführen, dass 
der Verlust der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG in deren Einzelabschluss unmittelbar 
von den Kapitalanteilen der Gesellschafter abgeschrieben wurde. 
 
Der Entwurf des Gesamtabschlusses 2014 wurde gemäß §116 Abs. 5 Satz 2 i.V.m. § 95 
Abs. 3 GO NRW vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.  
 
Die Prüfung des Gesamtabschlusses obliegt gemäß § 116 Abs. 6 GO NRW dem Rech-
nungsprüfungsausschuss. Dieser bedient sich nach § 101 Abs. 8 GO NRW zur Durchfüh-
rung der Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung. Die für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses einschlägigen Vorschriften der GO NRW finden bei der Prüfung des Gesamtabschlus-
ses entsprechende Anwendung. Im Anschluss wird der vom Rechnungsprüfungsausschuss 
geprüfte Gesamtabschluss gemäß §116 Abs. 1 Satz 4 i.V.m. § 96 GO NRW durch den Rat 
per Beschluss bestätigt. 
 
Nach derzeitiger Planung werden die Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss am 
30.11.2016 und die Bestätigung durch den Rat am 08.12.2016 erfolgen. 
 
Der Vorlage sind die Eckdaten des Entwurfs des Gesamtabschlusses 2014 des Konzerns 
„Stadt Bornheim“ in Form  

 der Gesamtbilanz zum 31.12.2014 
 der Gesamtergebnisrechnung 2014 

beigefügt. 
 
Der Gesamtabschluss 2014 wird nach Abschluss des Anzeigeverfahren bei der Kommu-
nalaufsicht gemäß § 116 Abs. 1 Satz 4  i.V.m. § 96 Abs. 2 GO NRW veröffentlicht.  
 
Die Aufstellung des Entwurfs des Gesamtabschlusses für das Jahr 2015 erfolgt, sobald die 
geprüften Einzelabschlüsse der verselbstständigten Aufgabenbereiche vorliegen. Gemäß § 
117 Abs. 1 Satz 2 GO NRW wird der Beteiligungsbericht 2015 dem Gesamtabschluss beige-
fügt. Nach derzeitiger Planung soll die Bestätigung des Gesamtabschlusses für 2015 im zwei-
ten Halbjahr 2017 erfolgen. Die Rückstände bei den Gesamtabschlussprozessen wären damit 
aufgearbeitet. 
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Finanzielle Auswirkungen   
 
wie im Sachverhalt erläutert 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
1 Entwurf Gesamtbilanz zum 31.12.2014 
2 Entwurf Gesamtergebnisrechnung 2014 
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31.12.2014

A K T I V A 31.12.2013 P A S S I V A 31.12.2013

EUR EUR EUR EUR

1. Anlagevermögen 455.041.670 453.197.549 1. Eigenkapital 110.189.401 118.974.015

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 343.169 322.988 1.1 Allgemeine Rücklage 121.153.609 127.507.840
1.2 Sachanlagen 443.306.624 445.355.871 1.4.1 Gesamtjahresergebnis -10.997.106 -8.533.825

1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte
30.971.120 30.970.819

1.5 Ausgleichsposten für Anteile   
      anderer Gesellschafter 32.898 0

1.2.1.1 Grünflächen 22.853.352 22.778.947
1.2.1.2 Ackerland 1.431.391 1.307.185 2. Sonderposten   111.458.662 109.127.668

1.2.1.3 Wald, Forsten 449.856 450.145 2.1 für Zuwendungen 67.042.307 64.100.001
1.2.1.4 Sonst. unbeb. Grundstücke 6.236.522 6.434.542 2.2 für Beiträge 41.296.339 41.926.766

1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 108.930.312 110.569.369 2.4 Sonstige Sonderposten 3.120.016 3.100.901
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen 9.159.060 9.176.828
1.2.2.2 Schulen 75.852.775 77.209.317 3. Rückstellungen 36.010.434 34.386.892

1.2.2.3 Wohnbauten 845.404 863.011 3.1 Pensionsrückstellungen 31.906.297 30.426.168
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a. Betr.geb 23.073.073 23.320.212 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 2.086.470 1.425.265

1.2.3 Infrastrukturvermögen 290.647.357 294.272.588 3.4 Sonstige Rückstellungen 2.017.667 2.535.459
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrasturktuverm. 37.387.922 37.015.834
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 5.045.589 5.379.535 4. Verbindlichkeiten 207.514.386 197.287.017

1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl. 108.371.149 109.385.267 4.2 Verbindl. aus Krediten f. Investit. 148.108.856 146.881.679
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl 102.203.064 103.553.387 4.3 Verbindl. aus Krediten z. Liquid.sich 52.395.000 40.296.077
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm. 1.084.935 1.080.588 4.5 Verbindl. aus Lief. u. Leistungen 2.939.390 3.879.329
1.2.3.7 Wasserversorgungsanlagen 22.672.458 23.519.774 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 4.071.140 6.229.932
1.2.3.8 Aufgedeckte Stille Reserve  
             Infrastrukturvermögen 13.882.240 14.338.203

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 22.759 22.759 5. Passive Rechnungsabgrenzung 5.489.755 5.110.440

1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge 2.969.925 2.793.678
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.765.986 3.164.516
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 7.999.165 3.562.142

1.3 Finanzanlagen 11.391.878 7.518.691
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 7.047.867 3.173.568
1.3.3 Übrige Beteiligungen 3.896.331 3.896.331
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 363.737 363.737
1.3.5 Ausleihungen 83.942 85.054

2. Umlaufvermögen 13.850.824 10.313.707

2.1 Vorräte 284.936 270.047
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren 284.936 270.047

2.2 Forderungen und sonst. Vermögensg. 9.990.705 9.326.687
2.2.1 Forderungen 9.949.273 8.965.284
2.2.2 Sonst. Vermögensgegenstände 41.432 361.403

2.4 Liquide Mittel 3.575.183 716.973

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 1.770.144 1.374.775

BILANZSUMME:                            470.662.638            464.886.032 BILANZSUMME:                     470.662.638    464.886.032 

Gesamt-Bilanz Konzern Stadt Bornheim zum

- Entwurf -

31.12.2014 31.12.2014

Ö  5
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2014

1 Steuern und ähnliche Abgaben 46.200.219 45.821.594

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.696.705 17.319.139

3 + Sonstige Transfererträge 348.413 166.209

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.254.409 21.205.471

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 666.165 731.163

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.184.636 1.553.155

7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.788.317 5.397.311

8 + Aktivierte Eigenleistungen 129.140 21.148

9 +/- Bestandsveränderungen 0 -5.300

10 = Ordentliche Gesamterträge 94.268.003 92.209.891

11 - Personalaufwendungen 25.005.645 23.150.567

12 - Versorgungsaufwendungen 998.623 997.119

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.999.021 19.130.582

14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.116.005 11.844.716

15 - Transferaufwendungen 35.632.299 33.787.075

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.968.858 5.057.340

17 = Ordentliche Gesamtaufwendungen 98.720.451 93.967.399

18 = Ordentliches Gesamtergebnis

(= Zeilen 10 und 17) -4.452.447 -1.757.509

19 + Finanzerträge 328.389 300.677

20 - Finanzaufwendungen 6.920.909 7.076.993

21 = Gesamtfinanzergebnis

(= Zeilen 19 und 20) -6.592.520 -6.776.316

22 = Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

(= Zeilen 18 und 21) -11.044.967 -8.533.825

23 + Außerordentliche Erträge 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0

25 = Außerordentliches Gesamtergebnis

(= Zeilen 23 und 24) 0 0

26 = Gesamtjahresergebnis 

(= Zeilen 22 und 25) -11.044.967 -8.533.825

27 - Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis -23.452 0

Gesamt-Ergebnisrechnung Konzern Stadt Bornheim

                                  - Entwurf -

Ertrags- und Aufwandsarten Gesamt-

Ergebnis-

rechnung

2014

EUR

Gesamt-

Ergebnis-

rechnung

2013

EUR

Ö  5
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Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2016 
Rat 08.09.2016 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 603/2016-2 

    Stand 12.07.2016 
 
Betreff 
 

2. Nachtragshaushaltssatzung 2015/2016 einschließlich Fortschreibung des 
Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) bis 2024 

 
Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen: 
siehe Beschlussentwurf Rat 
 
Beschlussentwurf Rat 
Der Rat beschließt 

1.  den Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2015/2016 wie folgt zu ändern: 

2.  die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2015/2016 mit allen Anlagen sowie das fortgeschrie-
bene Haushaltssicherungskonzept bis zum Jahre 2024 unter Berücksichtigung der be-
schlossenen und redaktionellen Änderungen. 

 
Sachverhalt 
 
Der Rat hat in seiner Sitzung vom 07.07.2016 den Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssat-
zung 2015/2016 einschließlich der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 
bis 2024 zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen. 
 
Die zur Beratung des 2. Nachtragshaushaltes erforderlichen Unterlagen sind dem Rat mit 
der Einbringung am 07.07.2016 zur Kenntnis gegeben worden. Hierbei handelt es sich um 
die folgenden Teilergebnis- und Teilfinanzpläne, die nachtragsverändernde Bedarfe umfas-
sen: 
 
1.01.14 Liegenschaften 
1.01.15 Gebäudewirtschaft 
1.03.02 Sekundarschulen 
1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen 
1.08.01 Sport 
1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 
 
Sofern sich während des Beratungsverfahrens weitere Änderungsbedarfe zum Entwurf des 
2. Nachtragshaushaltes 2015/2016 zeigen, werden diese durch Ergänzungsvorlagen darge-
stellt. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus dem vorliegenden Entwurf des 2. Nach-
tragshaushaltsplanes. 
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Haupt- und Finanzausschuss 12.05.2016 
Rat 19.05.2016 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 277/2016-3 

    Stand 13.04.2016 
 
Betreff 
 

Feuerwehrgerätehaus Bornheim 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat zu beschließen: siehe Beschlussent-
wurf Rat. 
 
Beschlussentwurf Rat: 
 
Der Rat beauftragt die Verwaltung, mögliche Standorte für einen Neubau eines Feuerwehr-
gerätehauses Bornheim durch einen externen Gutachter aus einsatztaktischer und planeri-
scher Sicht prüfen zulassen. Die Prüfung soll unter der Vorgabe einer Zusammenlegung der 
Löschgruppen Bornheim und Brenig sowie einem sukzessiven Ausbau dieser Löscheinheit 
im Wege der Zusammenarbeit mit der Löschgruppe Dersdorf erfolgen.  
 
Sachverhalt 
 
Dem Haupt- und Finanzausschuss wurde in seiner Sitzung am 09.06.2015 das Ergebnis des 
Gutachtens zur Frage der Kostenschätzung zur Erweiterung oder zum Neubau des Feuer-
wehrgerätehauses Bornheim in Form einer Machbarkeitsstudie vorgelegt. 
 
Basis für das Gutachten war das durch die Mitglieder des Arbeitskreises „Feuerwehrgerä-
tehaus Bornheim“, erarbeitete Raumkonzept.  
 
Nach intensiven Erörterungen in der Freiwilligen Feuerwehr, insbesondere mit den Mitglie-
dern der Löschgruppen Roisdorf, Bornheim, Brenig und Dersdorf und dem Arbeitskreis 
„Feuerwehrgerätehaus Bornheim“ sowie der gesamten Führungskräfte der Freiwilligen Feu-
erwehr, konnte der Wehrleiter der Verwaltung die Stellungnahme vom 19.01.2016 abgeben, 
die als Anlage beigefügt ist. In der Stellungnahme wird für den Standort Bornheim ein Neu-
bau als Ersatz für das bestehende Feuerwehrgerätehauses befürwortet. 
 
Ein Neubau wird im Bereich nordwestlich vom jetzigen Standort in Bornheim empfohlen. Die 
Löschgruppe Brenig soll in diesen neuen Standort sofort mit eingebunden werden. Ebenfalls 
soll mittelfristig die Löschgruppe Dersdorf an diesen Standort angegliedert werden. 
 
Der Standort sollte auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und der 
Langlebigkeit des Gebäudes im Sinne einer nachhaltigen Planung für eine eventuelle späte-
re hauptamtliche Wache erweiterbar sein. Hieraus folgt, dass der Standort einsatztaktisch 
auch für diese Funktion geeignet sein sollte. Eine günstige Verkehrsanbindung zum 
schnellstmöglichen Erreichen aller 14 Ortschaften im Stadtgebiet Bornheim wird als wichtig 
empfohlen. 
 

Ö  9

13/34



277/2016-3  Seite 2 von 2 
 

Nach Empfehlung der Wehrleitung soll über ein externes Gutachten in Ergänzung des 
Brandschutzbedarfsplanes der Neustandort geprüft werden und das Ergebnis mit in die Ent-
scheidung über einen Neubau einfließen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Laut angeforderten Angeboten externer Gutachter ca. 4.500 Euro. 
(Einige Angebote weisen die Kosten für die Begutachtung des Standortes Bornheim nicht 
separat aus, sondern beziehen diese in die gesamten Gutachterleistungen ein.) 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Stellungnahme der Wehrführung 
 

14/34



 Freiwillige Feuerwehr  
 

 
 

Leiter der Feuerwehr  STBI Wolfgang Breuer  

Steinacker 8 53332 Bornheim  

Tel: 02222 – 3806 oder 0170 - 6325395     Mail: W.breuer@breuer-brenig.de.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bornheim, den 19.01.2016 
 

 

 

 

Standort FWGH Bornheim 

 

Stellungnahme: 

  

 

Den Mitgliedern der Löschgruppen Roisdorf, Bornheim, Brenig und Dersdorf 

sowie allen Führungskräften der Feuerwehr Bornheim wurde am 16.06.2015 die 

Gelegenheit gegeben sich zum Sachstand über mögliche Maßnahmen zum Standort 

Bornheim zu Informieren und zum Thema zu diskutieren. Es wurde der Stand der 

Planung und Überlegungen durch die Wehrführung und die Firma BauTec 

präsentiert. In verschiedenen Löschgruppen wurde das Thema nochmals intern 

besprochen. Hierbei wurden Führungskräfte als auch die Mannschaft eingebunden.  

 

 

Aufgrund der Auswertung der vorliegenden Zahlen, Daten und Fakten sowie den 

Erfahrungen aus Übungs- und Einsatzdienst, weiter aus den Kenntnissen der vielen 

Gruppen- und Einzelgespräche mit den Feuerwehrkräften, kommt die 

Wehrführung zu folgendem Meinungsbild. 

 

 

 

 

 

 

Feuerwehr Bornheim Steinacker 8, 53332 Bornheim 
 

Stadt Bornheim 
Bürger- und Ordnungsamt  

Rathausstraße 2 
53332 Bornheim  
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 Freiwillige Feuerwehr  
 

 
 

Leiter der Feuerwehr  STBI Wolfgang Breuer  

Steinacker 8 53332 Bornheim  

Tel: 02222 – 3806 oder 0170 - 6325395     Mail: W.breuer@breuer-brenig.de.  

 

 

 

Der Standort Bornheim sollte weiter als zentraler Hauptstandort ausgebaut werden. 

Eine Rückführung bzw. Umsetzung von vorh. Fahrzeugen oder Einstellung von 

neuen Fahrzeugen ist aus platztechnischen Gründen nicht möglich. Es müssten 

dann mindestens 4 Standorte umgebaut werden.  

 

Die örtlichen Gerätehäuser sind, unserer Einschätzung nach für maximal eine 

Einheit mit Brandschutz- und ggf. mit TH- Komponente ausgerichtet.  

 

Sonderfahrzeuge stehen am Standort Bornheim, wobei Diese dann an der 

Einsatzstelle von Kräften aus versch. Einheiten bedient werden.  

 

Hier ist dann die Einbindung nach fachlicher Kompetenz und Interessen in 

verschieden Gebieten möglich z.B. ABC, Messen, Dekon, IUK usw.  

Diese Kräfte können dann auch gezielt ausgebildet / weitergebildet und über 

Melder alarmiert werden. Den Universalfeuerwehrmann wird es nach unserer 

Meinung auf Dauer nicht mehr geben. 

 

Auch aufgrund des demographischen Wandels macht die Verteilung von 

Sonderfahrzeugen auf andere Löschgruppen keinen Sinn, da bei sinkenden 

Mitgliederzahlen keine zusätzlichen Aufgaben von einer Löschgruppe alleine 

ausgeführt werden können.  

 

Eine Zusammenlegung von Standorten wird auf Dauer unumgänglich sein. Auch 

wenn die Wehrführung die Eigenständigkeit der Löschgruppen grundsätzlich 

befürwortet, ist bedingt durch sinkende Mitgliederzahlen auf Dauer kein 

Übungsbetrieb mit Einheiten unter 20 Mitglieder sinnvoll. 

Die vereinsmäßigen Aktivitäten, im Rahmen der Dorfgemeinschaft der betroffenen 

Löscheinheiten, können unberührt bleiben.      

 

 

Konkret bedeutet das: 
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 Freiwillige Feuerwehr  
 

 
 

Leiter der Feuerwehr  STBI Wolfgang Breuer  

Steinacker 8 53332 Bornheim  

Tel: 02222 – 3806 oder 0170 - 6325395     Mail: W.breuer@breuer-brenig.de.  

 

1. Für den Standort Bornheim wird ein Neubau und nicht der Umbau 

empfohlen. Im Verhältnis zu den Kosten beinhaltet der alte Standort zu viele 

Kompromisse. Insbesondere der fehlende Übungshof und die 

Geräuschproblematik innerhalb der Ortschaft werden als sehr bedenklich 

gesehen. Weiter sind keine Ausbaureserven darzustellen. 

 

2. Ein Neubau im Bereich Nord-Westlich vom jetzigen Standort Bornheim 

wird empfohlen. Ausreichende Parkplätze und ein Übungshof sind nur 

außerhalb realisierbar. 

 

3. Die Löschgruppe Brenig sollte an diesen Standort mit eingebunden werden. 

Dies wird auch von den LG. Bornheim und Brenig getragen, schon heute  

ist hier ein Großteil an gemeinsamen Übungen und Schulungen alltäglich. 

 

4. Die Löschgruppe Dersdorf sollte / muss mittelfristig auch an diesen Standort 

eingebunden werden. 

 

5. Der Standort sollte so gewählt werden, dass er für eine spätere hauptamtliche 

Wache erweiterbar ist.  

 

6. Für eine hauptamtliche Wache stellt sich der Bereich wie unter Punkt 2. als 

sinnvoll. 

 

7. Eine günstige Verkehrsanbindung zum schnellstmöglichen Erreichen der 14 

Ortschaften, wird als wichtig empfohlen. 

  

8. Da eine hauptamtliche Wache jedoch solange wie möglich verhindert 

werden soll, kann und muss die Tagesverfügbarkeit durch hauptamtliche 

Gerätewarte kompensiert werden. Hier ist also eine weitere Aufstockung bei 

Personalengpässen Tagsüber denkbar und sinnvoll. 

 

9. Gegebenenfalls kann der Bereich VB auch durch eine Kraft besetzt werden, 

die die Tagesverfügbarkeit kompensiert und an dem neuen Standort, anstatt 

im Rathaus, untergebrach ist. 
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 Freiwillige Feuerwehr  
 

 
 

Leiter der Feuerwehr  STBI Wolfgang Breuer  

Steinacker 8 53332 Bornheim  

Tel: 02222 – 3806 oder 0170 - 6325395     Mail: W.breuer@breuer-brenig.de.  

 

 

Als weitere Maßnahmen sollten und müssen die Standorte Hersel und Widdig 

überprüft werden. Hier muss mittelfristig aus oben genannten Gründen über eine 

Zusammenlegung nachgedacht werden.  

 

Langfristig ist zu bedenken, dass fast alle Gerätehäuser Mängel aufweisen und 

nicht mehr dem heutigen Standard entsprechen. Parkplätze sind zu wenige oder gar 

nicht vorhanden. Bevor größere Renovierungen getätigt werden, ist der Standort zu 

prüfen. 

 

Diese in der Stellungnahme dargestellte Meinung wurde auf der Ebene der 

Einsatzbezirksführer diskutiert und befürwortet.  

 

Ein externes Gutachten soll im Rahmen des BSBP diese Einschätzung prüfen. 

 

 

Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

Wolfgang Breuer                                                        Helmut Ost 
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Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2016 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 615/2016-7 

    Stand 20.07.2016 
 
Betreff 
 

Beschilderung des Geschwister-Scholl-Weges, Sechtem 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Haupt-und Finanzausschuss beauftragt die Verwaltung, das Straßennamenschild des 
Geschwister-Scholl-Weges in Sechtem mit einem Zusatzschild mit folgenden Text zu ergän-
zen: „Hans (*1918) und Sophie (* 1921) Scholl, Gründungsmitglieder der Widerstandsgruppe 
„Die weiße Rose“ gegen die Diktatur des Nationalsozialismus, hingerichtet am 22.02.1943“. 
 
Sachverhalt 
 
Durch Schreiben vom 02.06.2016 regt Herr Thorsten Knott, Bornheim, an, das Straßenna-
menschild „Geschwister-Scholl-Weg“ in Sechtem um einen erläuternden Zusatz zu ergän-
zen, da die Geschichte der Geschwister Scholl heute nicht mehr Jedermann bekannt sei. Die 
Kosten der Zusatzbeschilderung würden von seiner Familie getragen. 
 
Die Verwaltung hat gegen die Anbringung einer Zusatzbeschilderung, wie sie auch an vielen 
anderen Straßennamenschildern zu finden ist, keine Bedenken. Hierfür wird folgender Text 
vorgeschlagen: 
 
„Hans (*1918) und Sophie (*1921) Scholl, Gründungsmitglieder der Widerstandsgruppe „Die 
weiße Rose“ gegen die Diktatur des Nationalsozialismus, hingerichtet am 22.02.1943“. 
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Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2016 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 587/2016-2 

    Stand 06.07.2016 
 
Betreff 
 

Antrag der CDU-Fraktion vom 05.07.2016.betr. Ermittlung des aktuellen 
Verkehrswertes des öffentlichen Baumbestandes (Straßenbäume) in 
Bornheim 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
Sachverhalt 
 
Mit Antrag vom 05.07.2016 soll die Verwaltung beauftragt werden, den aktuellen Verkehrs-
wert des öffentlichen Baumbestandes (Straßenbäume) in Bornheim nach der "Methode 
Koch" zu bewerten und die so ermittelten Werte in die Eröffnungsbilanz aufzunehmen. 
 
Der vorgenannte Antrag steht nicht im Einklang mit den Vorgaben der Gemeindeordnung 
und der Gemeindehaushaltsverordnung. Dies gilt insbesondere für die Übernahme von aktu-
ellen Verkehrswerten in die Eröffnungsbilanz. 
 
Entgegen der Darstellung im Antrag ist der Wert der "Straßenbäume" bereits in der städti-
schen (Eröffnungs-)Bilanz berücksichtigt. Dieser ist in den Wertansätzen der Straßenab-
schnitte enthalten und wird unter der Bilanzposition "1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen 
und Verkehrslenkungsanlagen" ausgewiesen. Die Werte wurden unter Anwendung der Son-
derbestimmungen für die erstmalige Bewertung von Vermögen und die Eröffnungsbilanz (§§ 
53 ff. GemHVO) als prozentuale Aufschläge auf die ermittelten Anschaffungs-/Herstellungs-
kosten der Straßenbaukörper pro Straßenabschnitt bestimmt. Seit dem 01.01.2007 werden 
die Werte der "Straßenbäume" nach den tatsächlichen Anschaffungs-/Herstellungskosten 
bestimmt (§ 33 GemHVO NRW). Die Wertansätze fließen weiterhin in die Werte der Stra-
ßenabschnitte ein und werden unter der o.a. Bilanzposition ausgewiesen. 
 
Die beantragte Verkehrswertermittlung und Aufnahme in die Eröffnungsbilanz würde eine 
Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz bedeuten. 
 
Eine solche Berichtigung kann jedoch nur vorgenommen werden, wenn ein Vermögensge-
genstand (hier die Straßenbäume) fehlerhaft mit einem zu niedrigen Wert, mit einem zu ho-
hen Wert, zu Unrecht oder zu Unrecht nicht in der Eröffnungsbilanz angesetzt worden ist 
(vgl. § 57 Abs. 1 GemHVO NRW).  
 
Ein fehlerhafter Ansatz ist nicht erkennbar, da die "Straßenbäume" nach einem zulässigen - 
wenn auch vereinfachten - Verfahren bewertet und aktiviert wurden. Eine Berichtigung von 
Wertansätzen durch eine neue Ausübung von Wahlrechten oder Ermessenspielräumen, wie 
dies bei einer Neubewertung nach der "Methode Koch" der Fall wäre, ist nicht zulässig (vgl. § 
57 Abs. 2 Satz 3 GemHVO NRW). 
 
Darüber hinaus kann eine Berichtigung letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden 
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Jahresabschluss vorgenommen werden (vgl. § 92 Abs. 7 Satz 3 GO NRW). Entsprechend 
war eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 nur bis zum Jahresabschluss 
2010 möglich. 
 
Da eine Übernahme der Verkehrswerte in die Eröffnungsbilanz wie dargestellt nicht möglich 
ist, ist auch die Ermittlung der Verkehrswerte nach der "Methode Koch" entbehrlich. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Keine finanziellen Auswirkungen. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Antrag 
 

22/34



 

An den Vorsitzenden des 
Haupt-und Finanzausschusses 
Herrn Wolfgang Henseler 
Rathausstr. 2 

53332 Bornheim 

05.07.2016 

Sehr geehrter Herr Henseler, 

veranlassen sie bitte, dass der folgende Antrag auf die Tagesordnung des nächsten Hauptausschus-
ses genommen wird: 

Der Bürgermeister wird beauftragt, 

den aktuellen Verkehrswert des öffentlichen Baumbestandes(Straßenbäume) in Bornheim zu ermit-
teln nach der „Methode Koch“,um die Verkehrswerte sämtlicher städtischer Bäume in die Eröff-
nungsbilanz der Stadt Bornheim aufzunehmen. 

Begründung: 
In den letzten 5 Jahren kam es zu einer dramatischen Reduzierung des städtischen Eigenkapitals um 
fast ein Drittel. Um diesen Negativtrend zu stoppen sollte mittels der „Methode Koch“ der aktuelle 
Verkehrswert aller städtischer Straßenbäume ermittelt werden. Dieser aktuelle Verkehrswert kann in 
die Eröffnungsbilanz aufgenommen werden und so nachhaltig  die Vermögenslage der Stadt Born-
heim verbessern. 

Bislang wurde es versäumt den Verkehrswert des öffentliche Baumbestandes zu ermitteln und über 
die Festwertbildung in die Eröffnungsbilanz der Stadt Bornheim aufzunehmen. 

gez. 
Bernd Marx             Michael Söllheim    

Wir in Bornheim.Ö  11
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Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2016 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 588/2016-3 

    Stand 06.07.2016 
 
Betreff 
 

Antrag der CDU-Fraktion vom 05.07.2016.betr. Ordnungspartnerschaft 
zwischen Polizei und Ordnungsdienst 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss beauftragt die Verwaltung, 
1. die Möglichkeiten einer Ordnungspartnerschaft zwischen dem Ordnungsamt und der 

Polizei in Absprache mit dem Polizeipräsidium Bonn nach den Vorbildern Meckenheim 
oder Bonn für Bornheim zu prüfen; 

2. Personal-, Sach- und Ausbildungskosten sowohl für den Erstaufbau als auch für die 
Folgejahre zu ermitteln und für die Haushaltplanberatungen 2017/2018 vorzulegen so-
wie die stellenplanmäßigen Auswirkungen darzustellen; 

3. Kooperationen mit umliegenden Städten und Gemeinden zu prüfen; 
4. ein Umsetzungskonzept mit Zeitplan vorzustellen. 
 
Sachverhalt 
 
Auf den beigefügten Antrag der CDU Fraktion vom 05.07.2016 betr. Ordnungspartnerschaft 
zwischen Polizei und Ordnungsdienst wird Bezug genommen.  
 
Die Verwaltung hat keine Bedenken, den Prüfauftrag antragsgemäß zu beschließen. Eine 
abschließende Beratung sollte im Zusammenhang mit den Beratungen zur Einrichtung eines 
städtischen Ordnungsdienstes (Beschluss zur Vorlage-Nr. 227/2016-3 vom 12.05.2016) in 
den Haushalts- und Stellenplanberatungen 2017/2018 erfolgen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Die finanziellen Auswirkungen müssen noch ermittelt werden. Der Umsetzung des Prüfauf-
trages erfordert Personalaufwendungen, die derzeit nicht abgeschätzt werden können. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Antrag 
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An den Vorsitzenden des 
Haupt-und Finanzausschusses 
Herrn Wolfgang Henseler 
Rathausstr. 2 

53332 Bornheim 

05.07.2016 

Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei und Ordnungsdienst 

Sehr geehrter Herr Henseler, 

ergänzend zu dem bereits bestehenden Prüfauftrag den Ordnungsdienst auch in den 
Abendstunden einzusetzen, bitten wir Sie, beigefügten Antrag ebenfalls auf die Tages-
ordnung des nächsten Haupt- und Finanzausschuss zu nehmen: 

Der Bürgermeister wird beauftragt, 

1. die Möglichkeiten einer Ordnungspartnerschaft zwischen Ordnungsamt und der 
Polizei in Absprache mit dem Polizeipräsidium Bonn nach den Vorbildern von Me-
ckenheim oder Bonn auch für Bornheim zu prüfen. 

2. Personal-, Sach- und Ausbildungskosten sowohl für die Implementierung als auch 
für die Folgejahre zu ermitteln und für die Haushaltsplanberatungen 17/18 vorzu-
legen und einen Vorschlag für den Stellenplan ebenfalls vorzustellen. 

3. Kooperationen mit umliegenden Gemeinden und Städten zu prüfen. 
4. ein Umsetzungskonzept mit Zeitplan vorzustellen. 

Begründung: 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung sind ein wesentlicher Bestandteil der Lebensqualität 
in unserer Stadt. Es ist eine wichtige Aufgabe, diese zu erhalten und sicherzustellen. Um 
dies in Bornheim zu gewährleisten, ist es von hoher Bedeutung, dass sich die Bürgerin-
nen und Bürger auch in den Abendstunden sicher und wohl fühlen können. Neben der 
Ausweitung unseres Ordnungsdienstes halten wir eine Vereinbarung mit dem Polizeiprä-
sidium Bonn für zielführend, um gemeinsam die Präsenz vor Ort zu erhöhen und somit 
das Sicherheitsempfinden zu stärken. Neben einer gemeinsamen Streife sollte monatlich 
eine Informationsaustausch stattfinden und gemeinsame Ziele vereinbart werden. Die 
Ordnungspartnerschaft soll eine Ergänzung zu den originären Aufgabenbereichen von 
Stadt und Polizei sein.  

gez. Petra Heller gez. Gabriele Kretschmer gez. Michael Söllheim

Wir in Bornheim.Ö  12
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Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2016 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 541/2016-2 

    Stand 14.06.2016 
 
Betreff 
 

Anfrage der CDU-Fraktion vom 13.06.2016 betr. 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Investitionen in Bildungsstruktur 
und Infrastrukturmaßnahmen des Bundes 

 
Sachverhalt 
 
Die Anfrage der CDU-Fraktion vom 13.06.2016 betr. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 
für Investitionen in Bildungsstruktur und Infrastrukturmaßnahmen des Bundes wird wie folgt 
beantwortet:  
 
Frage 1: Welche Maßnahmen in Bornheim wurden bislang über den Kommunalinvestitions-
förderfonds finanziert? 
 
Antwort: Zunächst wird in diesem Zusammenhang auf die Vorlagen Nr. 570/2015-2 und Nr. 
031/2016-2 hingewiesen. Als Förderprojekte wurden die Maßnahmen "Kita Kardorf (U3-
Ausbau)" und "Grundschule Waldorf - energetische Sanierung -" mit einem Gesamtvolumen 
in Höhe der bewilligten Gesamtförderung von 1.454.029,48 € gemeldet.  
Zur Maßnahme "Kita Kardorf (U3 Ausbau)" wird aktuell mit der Bezirksregierung der Aus-
schluss einer Doppelförderung aus dem U3-Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzie-
rung 2015-2018 geklärt. Das Doppelförderungsverbot schließt aus, dass Mittel des KInvFG 
zusammen mit Mitteln aus anderen Förderprogrammen für eine Maßnahme eingesetzt wer-
den. Diese Maßnahme konnte daher bei bisherigen statistischen Auswertungen nicht be-
rücksichtigt werden. 
Nach den Nebenbestimmungen zum Bewilligungsbescheid darf ein Mittelabruf jeweils inner-
halb von zwei Monaten nach der Investitionsauszahlung erfolgen. Entsprechend den bisher 
geleisteten Auszahlungen für die energetische Sanierung wurden bisher 140.000 € (rd. 90 % 
der förderfähigen Kosten) abgerufen. Die fachliche und finanzielle Abstimmung innerhalb der 
Verwaltung ist sichergestellt. 
 
Frage 2: Welche weiteren Maßnahmen hat die Verwaltung für dieses Programm eingeplant? 
 
Antwort: Es sind keine weiteren Maßnahmen eingeplant, da der Bewilligungsrahmen durch 
die gemeldeten bzw. sich in der Abstimmung befindlichen Förderbeträge ausgeschöpft ist.    
 
Frage 3: Kann die Verwaltung sicherstellen, dass die gesamten Mittel incl. des 10%-igen 
Eigenanteils ausgeschöpft werden? 
 
Antwort: Ja, gegebenenfalls ist eine Nachmeldung weiterer Projekte notwendig. Dies ist mit 
der Maßgabe möglich, dass diese bis zum 31.12.2018 vollständig abgenommen und spätes-
tens im Jahr 2019 vollständig abgerechnet werden.  
 
Weitere Hinweise: 
 
Die zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW erforderlichen Daten 
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und Informationen werden über ein Online-Verfahren erhoben und verwaltet. Mit diesem au-
tomatisierten Verfahren sollen die Kommunen bei der Übermittlung der Daten unterstützt und 
im Rahmen ihrer Nachweispflicht entlastet werden. Nach den bisherigen Erfahrungen zeigt 
sich jedoch, dass auf Grund automatisierter Rückmeldungen oftmals Detail-Klärungsbedarfe 
entstehen und hierdurch Ressourcen gebunden werden.   
 
Bei dem in der "Zwischenbilanz zum kommunalen Investitions-Förderfonds in Nordrhein-
Westfalen" in der Spalte "Investitionsvolumen" genannten Betrag von 953.303 € handelt es 
sich um das für die energetische Sanierung gemeldete Gesamtvolumen; die für diese Maß-
nahme  gemeldete  Bundesbeteiligung beziffert sich auf 694.211,48 €. Zusammen mit der 
beabsichtigten Bundesbeteiligung für den Kita Kardorf 759.818 € wäre das Fördervolumen 
ausgeschöpft.  
 
Über die abschließende Inanspruchnahme der Fördermittel aus dem Kommunalinvestitions-
förderungsgesetz NRW wird dem Haupt- und Finanzausschuss zu gegebener Zeit berichtet.  
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Anfrage 
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An den Vorsitzenden  
des Haupt- und Finanzausschusses 
Herrn Wolfgang Henseler 
Rathausstr. 2 

53332 Bornheim 

13.06.2016 

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Investitionen in Bildungsinfrastruktur und 
Infrastrukturmaßnahmen des Bundes 

Sehr geehrter Herr Henseler, 

bitte nehmen Sie nachfolgende Anfrage auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des 
Haupt- und Finanzausschusses: 

Anfrage: 

1. Welche Maßnahmen in Bornheim wurden bislang über den Kommunalinvestitions-
förderfond finanziert? 

2. Welche weiteren Maßnahmen hat die Verwaltung für dieses Programm eingeplant? 
3. Kann die Verwaltung sicherstellen, dass die gesamten Mittel incl. des 10%-igen Ei-

genanteils ausgeschöpft werden? 

Begründung: 

Lt. Zwischenbilanz des Landes NRW hat Bornheim bislang 47,7 % der möglichen Förder-
summe von 1.454.029,48 € für Investitionen in Bildungsinfrastruktur und Infrastruktur-
maßnahmen abgerufen. Ein Großteil der nordrheinwestfälischen Kommunen haben be-
reits das gesamte Fördervolumen ausgeschöpft. Bei den vielfältigen Aufgaben, die in 
Bornheim in den nächsten Jahren sowohl im Bereich Bildungsinfrastruktur als auch bei 
Infrastrukturmaßnahmen anstehen, ist diese zusätzliche Unterstützung des Bundes ein 
wichtiges Signal, die Probleme der finanzschwachen Kommunen erkannt zu haben. 

gez. Petra Heller                 gez. Gabriele Kretschmer 
 

Wir in Bornheim.

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bornheim 
Vorsitzende: Petra Heller 
Wagnerstraße 3, 53332 Bornheim  
Telefon:  02227/81257 
Mobil:  01725821182 
E-Mail: achim_petra.heller@t-online.de
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Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2016 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 621/2016-3 

    Stand 21.07.2016 
 
Betreff 
 

Anfrage der FDP-Fraktion vom 12.05.2016 betr. Umsetzung des Freizeitlärm-
erlasses 

 
Sachverhalt 
 
Die FDP-Fraktion bittet mit ihrer Anfrage vom 12.05.2016 um Beantwortung von Fragen zum 
Thema „Umsetzung des Freizeitlärmerlasses“. Die Fragen werden wie folgt beantwortet: 
 
Frage 1: Welche Auswirkungen wird die Neufassung des Freizeitlärmerlasses nach Ansicht 
des Bürgermeisters auf die Stadt Bornheim haben? 
 
Antwort: Nach Einschätzung der Verwaltung sind durch die Neufassung des Freizeitlärmer-
lasses keine Auswirkungen auf die Stadt Bornheim zu erwarten. 
 
Frage 2: Nach welchen Kriterien wurden bislang Veranstaltungen als „seltene Ereignisse“ 
eingestuft und welche Veranstaltungen in den Kalenderjahren 2013, 2014 und 2015 waren 
„seltene Ereignisse“ im Sinne des Erlasses? 
 
Antwort: Eine Einstufung von Veranstaltungen als „seltene Ereignisse“ im Sinne des Freizeit-
lärmerlasses war bisher nicht erforderlich und wurde demzufolge nicht vorgenommen. 
 
Frage 3: Erteilt der Bürgermeister darüber hinausgehende Ausnahmegenehmigungen für 
Volksfeste (Ausnahme aufgrund der historischen, kulturellen oder sonst sozialgewichtigen 
Grundlagen einer Veranstaltung), beispielsweise Maifeste, Kirmessen oder Karnevalsveran-
staltungen? Wenn ja: Welche Ausnahmegenehmigungen wurden in den Kalenderjahren 
2013, 2014 und 2015 erteilt? 
 
Antwort: Entsprechende Ausnahmegenehmigungen zur Benutzung von Tongeräten werden 
regelmäßig für Veranstaltungen erteilt. Eine Übersicht der Veranstaltungen, für die in den 
Jahren 2013 – 2015 Genehmigungen zur Benutzung von Tongeräten über 1:00 Uhr hinaus-
gehend erteilt worden sind, ist als Anlage beigefügt. 
 
Frage 4: Wäre es dem Rat der Stadt Bornheim möglich, die Anwendung des Freizeitlärmer-
lasses für die Stadt Bornheim grundsätzlich und nicht auf den Einzelfall bezogen zu regeln? 
 
Antwort: Grundsätzlich besteht für den Rat die Möglichkeit, durch Erlass einer neuen Ord-
nungsbehördlichen Verordnung die Anwendung des Freizeitlärmerlasses für die regelmäßig 
stattfindenden Veranstaltungen zu regeln. Unregelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen 
oder neue Veranstaltungen wären allerdings im Einzelfall zu entscheiden. Die derzeit beste-
hende Ordnungsbehördliche Verordnung über den Schutz der Nachtruhe und die Benutzung 
von Tongeräten aus Anlass des Jahreswechsels, des Karnevals, der Maifeier und von Kir-
messen in der Stadt Bornheim vom 07.02.1990 in der derzeit geltenden Fassung, bietet nach 
Einschätzung der Verwaltung jedoch nach wie vor ausreichende Regelungen zur Umsetzung 
des Freizeitlärmerlasses. 
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Frage 5: Wie viele Beschwerden über Veranstaltungslärm sind dem Bürgermeister aus den 
Jahren 2013, 2014 und 2015 bei welchen Veranstaltungen bekannt und welche Konsequen-
zen hat der Bürgermeister akut und präventiv aus diesen Beschwerden gezogen? 
 
Antwort: In der anliegend beigefügten Übersicht sind die Veranstaltungen gekennzeichnet 
bei denen in den Jahren 2013 – 2015 Beschwerden über Ruhestörungen bei der Verwaltung 
eingegangen sind. 
 
Die Anzahl der konkret auf einzelne Veranstaltungen wegen Ruhestörung eingegangenen 
Beschwerden lassen sich nicht exakt darstellen, da es sich teilweise um Sammelbeschwer-
den betroffener Anwohner gehandelt hat. Dabei handelt es sich immer um subjektive Wahr-
nehmungen. 
 
Als Konsequenz eingegangener Beschwerden wurden mit den Veranstaltern intensive Ge-
spräche (teilweise unter Beteiligung der Beschwerdeführer) zur Einhaltung der vorgegebe-
nen Immissionsrichtwerte sowie möglicher weiterer Maßnahmen zum Schallschutz für zu-
künftige Veranstaltungen geführt. In jüngster Vergangenheit wurden darüber hinaus in Ein-
zelfällen Kontrollen im Umfeld von Veranstaltungen in Bezug auf Lärmimmissionen durchge-
führt. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
- Anfrage 
- Veranstaltungsübersicht 
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FDP Fraktion Bornheim Servatiusweg 19-23 53332 Bornheim 

Herrn  
Bürgermeister Wolfgang Henseler 
Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses 
Rathausstraße 2 
53332 Bornheim 
 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Henseler,  
 
hiermit stellen wir gemäß §19 (1) GeschO die folgende große Anfrage 
für die kommende Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses: 
 

Umsetzung des Freizeitlärmerlasses 
 
das Umweltministerium NRW hat eine Neufasung des 
Freizeitlärmerlasses veröffentlicht, der die Zahl der sogenannten 
seltenen Ereignisse mit höherem erlaubtem Geräuschpegel von 10 
auf 18 pro Jahr und Standort erhöht. Die FDP-Fraktion nimmt diese 
Neufasung zum Anlass für folgende Fragen: 
 
1.) Welche Auswirkungen wird die Neufassung des Freizeit-
lärmerlasses nach Ansicht des Bürgermeisters auf die Stadt Bornheim 
haben? 
 
2.) Nach welchen Kriterien wurden bislang Veranstaltungen als 
"seltene Ereignisse" eingestuft und welche Veranstaltungen in den 
Kalenderjahren 2013, 2014 und 2015 waren "seltene Ereignisse" im 
Sinne des Erlasses? 
 
3.) Erteilt der Bürgermeister darüber hinausgehende 
Ausnahmegenehmigungen für Volksfeste (Ausnahme aufgrund der 
historischen, kulturellen oder sonst sozialgewichtigen Grundlagen 
einer Vernastaltung), beispielsweise Maifeste, Kirmesse oder 
Karnevalsveranstaltungen? Wenn ja: Welche 
Ausnahmegenehmigungen wurden in den Kalenderjahren 2013, 2014 
und 2015 erteilt? 
 
4.) Wäre es dem Rat der Stadt Bornheim möglich, die Anwendung 
des Freizeitlärmerlasses für die Stadt Bornheim grundsätzlich und 
nicht auf den Einzelfall bezogen zu regeln? 

Bornheim, 12. Mai 2016 
 
 
Alexander Schüller 
Fraktionsgeschäftsführer 
 
FDP Fraktion Bornheim 
Servatiusweg 19-23 
Haus B 3. OG 
53332 Bornheim 
 
fraktion@fdp-bornheim.de 
www.fdp-bornheim.de 
 
T: 0 22 22 99 56 355 
F: 0 22 22 99 56 400 
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5.) Wie viele Beschwerden über Veranstaltungslärm sind dem 
Bürgermeister aus den Jahren 2013, 2014 und 2015 bei welchen 
Veranstaltungen bekannt und welche Konsequenzen hat der 
Bürgermeister akut und präventiv aus diesen Beschwerden gezogen? 
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Christian Koch  und Fraktion. 
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Veranstaltungsübersicht

Veranstalter örtliche Lage Anlass Tonger. Beschwerden

Datum Uhrzeit Datum Uhrzeit Datum Uhrzeit

Dorfgemeinschaft Rösberg Rösberg Karneval 07.02.2013 14.30 - 02.00 27.02.2014 14.30 - 02.00
von-Weichs-Str. 08.02.2013 17.00 - 03.00 28.02.2014 17.00 - 03.00 13.02.2015 17.00 - 03.00 x x

zw. Weberstr. u. Steinstr. 09.02.2013 19.00 - 03.00 02.03.2014 19.00 - 03.00 15.02.2015 19.00 - 03.00
Ortsausschuss Kardorf e.V. Kardorf

Travenstr. Dorf-u.Pfarrfest 23.08.2014 14.00 - 02.00 30.04.2015 18.00 - 02.00 x

vor kath. Pfarrkirche anl. 50j.Best. OA

Ortsausschuss Dersdorf e.V. Dersdorf Herbstfest 41559 19.00 - 02.00

Albertus-Magnus-Str. Tanz in den Mai 30.04.2014 14.00 - 02.00 30.04.2015 19.00 - 02.00 x

Kirchenvorplatz
MGV "Concordia" Rösberg Rösberg Tanz in den Mai 30.04.2013 18.00 - 03.00 30.04.2014 18.00 - 03.00

von-Weichs-Str. 110j. MGV 05.07.2014 14.00 - 02.00 30.04.2015 18.00 - 03.00 x

Kirmesvorplatz
FFW Bornheim LG Rösberg Rösberg Stadtfeuerwehrfest 24.05.2013 14.00 - 03.00 31.05.2014 16.00 - 03.00

Weberstr. 17a 110j. FFW Rösberg 41419 14.00 - 03.00 30.05.2015 13.00 - 02.00 x

FFWhaus u. Schulhof 41420 10.00 - 22.00
FFW Bornheim LG Dersdorf Dersdorf 60 jähriges Bestehen 

Löschgruppe Dersdorf 22.06.2013 12.00 - 02.00
FFW Bornheim LG Dersdorf Dürerstr. 48 50 jähriges Bestehen 

Jugendfeuerwehr 
Dersdorf 23.06.2013 09.00 - 22.00 20.06.2015 12.00 - 02.00 x  

FFW Bornheim LG Dersdorf FFWhaus u. Bolzplatz Fußballturnier Bolzplatz 
Dersdorf 

JGV Männerreih Merten Merten Lehmkuhlenfest 20.07.2013 17.00 - 03.00 18.07.2015 17.00 - 03.00
Matthias-Dickopp-Weg x

Festplatz
TTC Rösberg 1968 e.V. Rösberg Weinfest

von-Weichs-Str. 22.08.2015 17.00 - 02.00 x

Hofanlage Hönig
Bornheimer Vorgebirgsmusikanten e.V. Bornheim Ackerfest 24.08.2013 18.30.- 02.00 23.08.2014 18.30.- 02.00 22.08.2015 18.00 - 02.00 x

Mühlenstr./Ecke Lindfläche
FFW LG Walberberg Walberberg Oktoberfest Feuerwehr 09.10.2015 19.00 - 03.00

Hauptstr. 80 Kleinkirmes 04.10.2013 19.00 - 03.00 10.10.2014 19.00 - 03.00 10.10.2015 19.00 - 03.00 x x

Feuerwehrgerätehaus Tag der off. Tür 05.10.2013 19.00 - 03.00 11.10.2014 19.00 - 03.00  

Dorfgemeinschaft Sechtem Sechtem 900 Jahr Feier 17.05.2013 18.00 - 01.00 x

Tränkerhofstr. 12 18.05.2013 18.00 - 02.00

Wendelinus Schule 19.05.2013 09.00 - 01.00

20.05.2013 11.00 - 24.00

Festausschuss Üllekoven e.V. Waldorf Straßenfest 01.06.2013 19.00 - 03.00 07.06.2014 19.00 - 03.00 x

Unterdorfstr.
FFW LG Dersdorf e.V. Dersdorf 60j. Best.LG Dersdorf 22.06.2013 12.00 - 02.00 20.06.2015 12.00 - 02.00

Dürerstr. 50j. Best. Jugendf. 23.06.2013 09.00 - 22.00 x

Fischerverein Hersel 1930 e.v. Hersel Aalnacht 13.07.2013 17.00 - 02.00 23.08.2014 17.00 - 02.00 15.08.2015 17.00 - 02.00

2013 2014 2015
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Leinpfad x x

Fischerhäuschen
JGV Bornheim Bornheim JGV-Fest

Goethestr. 11.05.2013 19.00 - 03.00 10.05.2014 19.00 - 03.00 09.05.2015 19.00 - 03.00 x x

Parkpl. Europaschule
JGV Hemmerich Hemmerich JGV-Fest

Kreuzbergstr. 2 18.05.2013 18.00 - 03.00 17.05.2014 18.00 - 03.00 23.05.2015 18.00 - 03.00 x

Dorfpl./Schulhof
JGV Hersel Hersel JGV-Fest 31.03.2013 19.00 - 03.00 20.04.2014 19.00 - 03.00 05.04.2015 19.00 - 03.00 x

Bayerstr. x

Dorfpl. am Sportplatz
JGV Kardorf Kardorf JGV-Fest

Auf dem Knickert 27.04.2013 19.00 - 03.00 07.06.2014 19.00 - 03.00 25.04.2015 19.00 - 03.00 x x

Dorfplatz am Lidl-Markt
JGV Roisdorf Roisdorf JGV-Fest 30.04.2013 19.00 - 04.00 30.04.2014 19.00 - 04.00 30.04.2015 19.00 - 04.00

Heilgersstr. 01.05.2013 13.00 - 22.00 03.05.2014 18.00 - 03.00 02.05.2015 18.00 - 03.00 x x

Dorfplatz 
JGV Walberbeg Walberberg JGV-Fest

Hauptstr. 03.08.2013 19.00 - 03.00 02.08.2014 19.00 - 03.00 01.08.2015 19.00 - 03.00 x x

Dorfplatz
JGV Waldorf Waldorf JGV-Fest

Grundst. Donnerbachweg/ 06.04.2013 19.00 - 03.00 26.04.2014 19.00 - 03.00 11.04.2015 19.00 - 03.00 x x

Ecke Feldchenweg
JGV Waldorf Klaus-Mäs-Platz Dorffest 16.08.2014 14.00 - 02.00 x

Ortsausschuss Hemmerich Hemmerich 850 Jahr Feier 29.06.2013 18.00 - 03.00

Kreuzbergstr. 2 x

Dorfpl./Schulhof
Stemmler Otto Roisdorf Oktoberfest 19.10.2013 19.00 - 02.00 18.10.2014 19.00 - 02.00 17.10.2015 19.30 - 02.00

Heilgersstr. x

Dorfplatz
Projektgruppe 900 Jahre Roisdorf GbR Roisdorf 900 Jahr Feier 04.05.2013 18.00 - 02.00

Heilgersstr. 05.05.2013 18.00 - 02.00 x

Dorfplatz
Hinsen Wolfgang Sechtem, Brachstraße 900j. Bet. Tambourc. 30.08.2013 18.00 - 02.00

Wendelinus Schule Rheinperle 31.08.2013 17.00 - 03.00 x

TuS Roisdorf 1932 e.V. Roisdorf Großkirmes
Heilgersstr. 21.09.2013 13.00 - 02.00 27.09.2014 13.00 - 02.00 26.09.2015 13.00 - 02.00

Dorfplatz 22.09.2013 13.00 - 02.00 28.09.2014 13.00 - 02.00 27.09.2015 13.00 - 02.00 x

Gaststätte Beim Piepsch UG Hemmerich Kirmes 05.09. - 04.09. -

Kreuzbergstr. 12 09.09.2014 19.00 - 02.00 08.09.2015 19.00 - 03.00 x

gegenü. der Gaststätte Kölschfest 31.07.2015 17.00 - 03.00

Junge Union Bornheim Walberberg
Kitzburger Str. 155 JU Biergarten 29.08.2014 15.00 - 02.00 x

Klaus Schmücker Roisdorf Prunksitzung 10.01.2015 19.00 - 03.00 x

Heilgersstr., Dorfplatz Krönungsball 17.01.2015 19.00 - 03.00 x

JGV Brenig Haasbachstr. Tanz in den Mai 30.04.2014 17.00 - 03.00 30.04.2015 17.00 - 03.00 x

JGV Brenig Neuer Heerweg JGV-Fest 06.07.2013 18.00 - 03.00 05.07.2014 18.00 - 03.00 04.07.2015 18.00 - 03.00 x x

JGV Brenig Neuer Heerweg Letzte Sektbar 09.11.2013 19.00 - 03.00 08.11.2014 19.00 - 03.00 07.11.2015 19.00 - 03.00 x x
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